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TEXTLICHER TEIL

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

1.1 MI - Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Zulässig sind:

- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- sonstige Gewerbebetriebe.

Beschränkung der allgemein zulässigen Nutzungen nach § 1 Abs. 5 BauNVO:

Nicht zulässig sind:

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes,

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke,

- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen,
- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2.

Ausschluss nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
Nicht zulässig sind:

- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRZ - Grundflächenzahl

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag.

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag.
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2.3 Zahl der Vollgeschosse

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag.

2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die festgesetzte Erdge-
schossfußbodenhöhe (EFH). Abweichungen hiervon sind nach oben bis zu 0,5 m zulässig.
Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen.

2.5 Höhe der baulichen Anlagen

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bestimmt sich durch die maximale
Gebäudehöhe (GH) entsprechend Planeintrag. Dabei ist die maximal zulässige Gebäude-
höhe das Maß von der festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) bis zur obersten
Begrenzung der Dachflächen bzw. dem oberen Abschluss der Attika (Flachdach). Sofern
die maximal zulässige Gebäudehöhe nicht überschritten wird, kann eine Abweichung der
Erdgeschossfußbodenhöhe nach oben bis zu 0,5 m zugelassen werden.

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-
nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Dachbelichtungen, Kli-
matisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu einer Höhe von max.
1,2 m und einer Fläche von 50 m² zulässig. Ein Abstand von 1,5 m zum Dachrand ist ein-
zuhalten.

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Bauweise

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet:

a = abweichende Bauweise: Eine Grenzbebauung ist an der Grenze zum Flurstück Nr.
1185/6, 1185/5 und 1185/7 (nördliche Grenze des Geltungsbereichs) zulässig.
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o = offene Bauweise

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Stellplätze

Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in der ausgewie-
senen Fläche für Stellplätze allgemein zulässig.

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im Wohngebäude sind maximal 19 Wohneinheiten zulässig.

6. Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen be-
stimmte bauliche oder technische Maßnahmen getroffen wer-
den müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von
Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen
dienen sowie die Art dieser Maßnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB)

6.1 Ausschluss Kellergeschoss

Auf dem Baugrundstück ist die Errichtung von Kellergeschossen unterhalb der festge-
setzten Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) gemäß 2.3 nicht zulässig.

6.2 Verschluss von Gebäudeöffnungen

Auf dem Baugrundstück sind Gebäudeöffnungen bis auf eine Wasserspiegelhöhe des
HQ100 + 30 cm (148,50 m ü. NN) mit Dammbalkenverschlüssen zu versehen.

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

7.1 Oberflächenbefestigung

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und
Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B.
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Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.).
Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.

7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig.

7.3 Beleuchtung des Gebiets

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Außenbeleuchtung mit insektenschonen-
den Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuch-
ten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streulicht erzeugen.

7.4 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den
Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-
über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt
werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-
terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind
nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

8. Pflanzgebote
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

8.1 Pflanzgebot: Bäume im Bereich der Stellplätze

Im Bereich der Stellplätze sind insgesamt fünf Laubbäume mit einem Stammumfang von
mindestens 12/14 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust gleichartig
zu ersetzen. Für die Bepflanzung sind Bäume aus den Artenlisten 1 und 2 im Anhang zu
wählen.

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung

Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0-5° sowie mehrseitig geneigte
Dächer mit einer Dachneigung von 20-45°.

Bei Errichtung von Gebäuden mit Flachdachbauweise sind die Dachflächen zu begrünen.
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1.2 Dachdeckung

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig.

1.3 Fassaden

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind unzulässig.

2. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht
sind unzulässig. Werbeanlage sind mit insektenfreundlicher Beleuchtung auszuführen.

3. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird für die größeren Woh-
nungen (>50 m2) auf 1,5 Kfz-Stellplätze pro Wohnung erhöht.

III. HINWEISE

1. Bodenfunde
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

2. Altlasten
Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und
Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.
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Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der
zuständige Abfallentsorger Auskunft.

3. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor
Vernässung und Staunässe etc.).

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.

4. Grundwasserfreilegung
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer
ist unzulässig.

Bei Bauarbeiten auftretende Störungen, Schäden oder besondere Vorkommnisse sind
der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich zu melden.

Grundwassereingriffe und Grundwasserbenutzungen bedürfen einer wasserrechtlichen
Erlaubnis und sind der Unteren Wasserbehörde vorab anzuzeigen.

Die Baustellen sind so anzulegen und so zu sichern, dass keine wassergefährdenden
Stoffe in den Untergrund eindringen können.

Falls bei Bauarbeiten unvorhergesehen Grundwasser angetroffen wird, ist dies der Unte-
ren Wasserbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die Bauarbeiten sind einzustellen.
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5. Baugrunduntersuchung
Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 empfohlen.

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten.

6. Starkregenereignisse
Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit /
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100.

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu
beachten.

7. Lage im HQ100

Einzelbauvorhaben (auch verfahrensfreie Vorhaben nach Anhang zu § 50 LBO) müssen
den Zulassungsvoraussetzungen nach § 78 Abs. 3 WHG genügen. In den Bau- und/oder
Wasserechtsanträgen sind die Einzelpunkte abzuhandeln.

Auf die weiteren Verbotsbestimmungen des § 78 Abs. 1 WHG wird hingewiesen.

8. Denkmalpflege
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge,
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bau-
ablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt
werden.
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9. Geotechnik
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsgebiet von Gesteinen der Freudenstadt-Formation. Diese werden von Auen-
lehm mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit überlagert.

Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes
sowie mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, ist zu rechnen. Möglicherweise vorhandene organische Anteile können zu
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann
bauwerksrelevant sein.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen.

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

10. Baufeldräumung
Mit einem Abriss der Gebäude im Winter (Oktober - Februar) kann sichergestellt werden,
dass Fledermäuse nicht getötet oder verletzt werden.
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-
pflanzungen

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzung in der freien Landschaft bevor-
zugt werden.

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Westdeutsche Bergland sein. Bei den
mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstvermeh-
rungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden.
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Artenliste 2: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatzbe-
reich

Aufgestellt:

Mosbach, den 21.11.2024

DIE GROSSE KREISSTADT: DER PLANFERTIGER :

IFK - INGENIEURE
Partnerschaftsgesellschaft mbB

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER
EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH

E-Mail: info@ifk-mosbach.de


